
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

der Vorwerk-Gruppe 

 

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

(AVB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der 

VORWERK + Sohn GmbH & Co. KG oder deren verbunde-

nen Unternehmen im Sinne des § 15 Aktiengesetz (im Fol-

genden jeweils „VORWERK“ genannt) und allen Vertrags-

partnern („Käufer“), denen gegenüber als Kunde durch eine 

oder mehrere unserer Gesellschaften Lieferungen oder 

sonstige Leistungen erbracht werden oder erbracht werden 

sollen, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine ju-

ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Ver-

kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), 

ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen o-

der bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sofern 

nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeit-

punkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in 

der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rah-

menvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge 

und Bestellungen, auch wenn ihre Geltung unserem Ver-

tragspartner im Zusammenhang mit der künftigen Bestel-

lung nicht erneut mitgeteilt wird. 

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-

gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbe-

dingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Ver-

tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zuge-

stimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 

Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis allge-

meiner Geschäftsbedingungen des Käufers die Lieferung 

an ihn vorbehaltlos ausführen. Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen des Käufers gelten nur dann, wenn wir diese in 

Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax), bestätigen. 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käu-

fers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelan-

zeige, Rücktritt oder Minderung), sind in Textform (z.B. 

Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvor-

schriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 

über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

(5) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften ha-

ben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 

Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, so-

weit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische 

Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnun-

gen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN- oder vergleich-

bare Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Un-

terlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, 

an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehal-

ten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als ver-

bindliches Vertragsangebot.  

(3) Die Annahme kann entweder in Textform (z.B. durch 

Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an 

den Käufer erklärt werden. 

(4) Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechen-

fehler) und Unvollständigkeiten hat uns der Vertragspartner 

zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor An-

nahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht ge-

schlossen.  

 

§ 3 Textform 

(1) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Ver-

tragspartners (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Rücktritt), 

die nach Vertragsschluss uns gegenüber abgegeben wer-

den, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gesetzli-

che Formvorschriften und weitere Nachweise, insbeson-

dere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, 

bleiben unberührt. 

(2) Soweit in den AVB Textform vorgesehen ist, wird sie 

auch dadurch gewahrt, dass entsprechende Erklärungen 

per Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Eine schriftliche 

Vereinbarung gilt auch dadurch zustande gekommen, dass 

wir und unsere Vertragspartner jeweils sich inhaltlich de-

ckende Erklärungen in Textform abgeben. 

 

§ 4 Lieferfristen und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei 

Annahme der Bestellung angegeben. Lieferfristen und -ter-

mine gelten nur dann als verbindlich, wenn dies von uns 

ausdrücklich in Textform bestätigt ist.  

(2) Eine nur der Dauer nach bestimmte Leistungsfrist be-

ginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem Einigung über 

sämtliche Details des Auftragsinhaltes erzielt worden ist, 

frühestens mit der Annahme des Auftrages durch uns, je-

doch nicht vor Beibringung aller vom Käufer zu beschaffen-

den Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und Beistel-

lungen und nicht vor Eingang einer etwa vom Käufer zu leis-

tenden Anzahlung. Eine Lieferfrist oder ein Liefertermin ist 

gewahrt, wenn die Ware oder in den Fällen, in denen Ware 

nicht versandt werden kann oder soll unsere Anzeige über 

unsere Lieferbereitschaft, bis zum Fristablauf von uns ab-

gesandt worden ist. Lieferfristen verlängern sich um den 

Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen Verpflichtungen - 

innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch aus 

anderen Verträgen - in Verzug ist oder die Voraussetzungen 

für den Beginn oder die Fortsetzung der Arbeiten nicht 

schafft, die von ihm zu schaffen sind, insbesondere, wenn 

er erforderliche Unterlagen, Pläne, Genehmigungen, Frei-

gaben oder Beistellungen nicht zur Verfügung stellt. Die Be-

weislast dafür, dass er erforderliche Unterlagen, Pläne, Ge-

nehmigungen, Freigaben oder Beistellungen zur Verfügung 

gestellt hat, trifft den Käufer. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 

nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtver-

fügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber 

unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtli-

che, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch inner-

halb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berech-

tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine 

bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir 

unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 

Leistung in diesem Sinne gilt neben unvorhergesehenen 

Produktionsschwierigkeiten insbesondere die nicht recht-

zeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn 



 

 

wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen ha-

ben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden 

trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet 

sind. Als eine nicht von uns zu vertretende Handlung im 

Sinne dieses Absatzes gelten auch Streiks und Aussperrun-

gen. 

(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach 

den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine 

Mahnung durch den Käufer erforderlich, mit der er uns eine 

angemessene, mindestens vierwöchige Nachfrist zur Liefe-

rung gesetzt hat, wobei es ihm vorbehalten bleibt, uns eine 

angemessene Frist von weniger als vier Wochen einzuräu-

men, sofern im Einzelfall eine mindestens vierwöchige 

Nachfrist zur Lieferung für ihn unzumutbar ist.  

(5) Die Rechte des Käufers gem. § 10 dieser AVB und un-

sere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Aus-

schluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit o-

der Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), 

bleiben unberührt. 

 

§ 5 Höhere Gewalt 

(1) In Fällen höherer Gewalt ist die hiervon betroffene Ver-

tragspartei für die Dauer und den Umfang der Auswirkung 

von der Verpflichtung zur Lieferung und Abnahme befreit. 

Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Einflussbereiches 

der jeweiligen Vertragspartei liegende Ereignis, durch das 

sie ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer vertraglichen 

Pflichten gehindert wird. Als höhere Gewalt gelten insbe-

sondere Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, 

rechtmäßige Aussperrungen, Ausschreitungen, bewaffnete 

Konflikte, Terrorismus oder Krieg (oder unmittelbar bevor-

stehende Bedrohung dadurch), Anordnungen der öffentli-

chen Hand, Quarantänen, das Vorliegen einer Seuche (ein-

schließlich Epidemien und Pandemien) nach Einschätzung 

der Weltgesundheitsorganisation WHO, oder sonstige un-

vorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereig-

nisse, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Ver-

tragspartners liegen. 

(2) Die betroffene Vertragspartei wird der anderen Vertrags-

partei unverzüglich den Eintritt sowie den Wegfall der höhe-

ren Gewalt anzeigen und sich nach besten Kräften bemü-

hen, die höhere Gewalt zu beheben und ihre Auswirkungen 

soweit wie möglich zu beschränken. 

(3) Die Vertragsparteien werden sich bei Eintritt höherer Ge-

walt über das weitere Vorgehen abstimmen und festlegen, 

ob nach ihrer Beendigung die während dieser Zeit nicht ge-

lieferten Produkte nachgeliefert werden sollen. Ungeachtet 

dessen ist jede Vertragspartei berechtigt, von den betroffe-

nen Bestellungen, wenn die höhere Gewalt mehr als sechs 

Wochen seit der Anzeige gemäß Absatz 2 andauert, zu-

rückzutreten. Schadensersatzansprüche des Vertragspart-

ners, aus welchem Rechtsgrund auch immer, sind im Falle 

eines Rücktritts aufgrund höherer Gewalt ausgeschlossen. 

 

§ 6 Lieferungen, Transport, Gefahrübergang, Abnahme-

fristen und Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort 

für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf 

Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen 

anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). So-

weit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, 

die Art der Versendung (insbesondere Transportunterneh-

men, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Über-

gabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht je-

doch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-

gen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungs-

gefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, 

den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versen-

dung bestimmten Person oder Anstalt über, es sei denn der 

Transport erfolgt durch uns selbst und es liegt ein Verschul-

den von uns vor. Vorstehende Regelungen gelten auch 

dann, wenn ausnahmsweise frachtfreie Lieferung verein-

bart worden ist. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist 

diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übri-

gen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 

Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 

Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer 

im Verzug der Annahme ist. 

(3) Wünscht der Käufer eine beschleunigte Versendung der 

Ware (insbesondere Luftfracht, Eilgut, Express), so hat er 

die hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten zu erstat-

ten. 

(4) Soweit wir verpflichtet sind, Verpackungen zurückzu-

nehmen, trägt der Käufer die Kosten für den Rücktransport 

der verwendeten Verpackung. 

(5) Auf Wunsch des Käufers und auf seine Kosten versi-

chern wir die Ware gegen jedes vom Käufer gewünschte 

und versicherbare Risiko, insbesondere gegen Diebstahl 

und Transportschäden. 

(6) Transportschadensfälle sind uns unverzüglich anzuzei-

gen, ferner hat der Empfänger bei Anlieferung sicherzustel-

len, dass die entsprechenden Ansprüche und Vorbehalte 

gegenüber dem Frachtführer angemeldet werden. 

(7) Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und 

separat zu berechnen. 

(8) Bestellungen auf Abruf werden nur mit Abnahmefristen 

angenommen. Ist die Abnahmefrist nicht genau bezeichnet, 

endet sie drei Monate nach Vertragsschluss. Dabei ist die 

Ware in ungefähr gleichen Monatsmengen abzunehmen. 

Erfolgt die Abnahme nicht innerhalb des vereinbarten Zeit-

raumes, steht es uns frei, fertiggestellte Lieferungen ohne 

weiteren Bescheid auszuliefern oder auf Kosten des Abneh-

mers einzulagern. Außerdem sind wir berechtigt, dem Käu-

fer eine Nachfrist zur Abnahme zu setzen, verbunden mit 

der Androhung, dass wir die Abnahme der Ware im Fall des 

fruchtlosen Fristablaufs ablehnen. Verstreicht diese Nach-

frist fruchtlos, sind wir berechtigt, unter Aufkündigung unse-

rer Lieferverpflichtung vom Vertrag zurückzutreten und 

Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, dies je-

doch nur im Hinblick auf den von uns noch nicht erfüllten 

Teil des Vertrages. Unsere Rechte gemäß Abs. 10 bleiben 

davon unberührt. 

(9) Nimmt der Käufer eine ihm obliegende Einteilung der 

Ware nicht spätestens innerhalb eines Monats nach Ablauf 

der für die Einteilung vereinbarten Frist, mangels einer sol-

chen Vereinbarung nicht spätestens innerhalb eines Mona-

tes nach Aufforderung durch uns vor, dürfen wir die Ware 

nach unserer Wahl einteilen und liefern. Außerdem sind wir 

berechtigt, dem Käufer eine Nachfrist zur Einteilung zu set-

zen, verbunden mit der Androhung, dass wir die Abnahme 

der Ware im Falle des fruchtlosen Fristablaufes ablehnen. 

Verstreicht die Nachfrist dann fruchtlos, sind wir berechtigt, 

unter Aufkündigung unserer Lieferverpflichtung vom Ver-

trag zurückzutreten oder Schadenersatz statt der Leistung 

zu verlangen, jedoch beschränkt auf den von uns nicht er-

füllten Teil des Vertrages. Unsere Rechte gemäß Abs. 10 

bleiben davon unberührt.  



 

 

(10) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er 

eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lie-

ferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, 

so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden 

Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lager-

kosten und –miete, Versicherungskosten) zu verlangen. So-

fern nicht anderweitig vereinbart,  berechnen wir hierfür eine 

pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5 Prozent des 

Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, begin-

nend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit 

der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Eine Ver-

pflichtung, eingelagerte Ware zu versichern, besteht für uns 

jedoch nicht. Der Nachweis eines höheren Schadens und 

unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 

Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündi-

gung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weiter-

gehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt 

der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur 

ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pau-

schale entstanden ist.  

 

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten 

unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktu-

ellen Preise, und zwar ab Lager, zuzüglich der Umsatz-

steuer, wie sie für den Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung 

gesetzlich gilt. 

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die 

Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom 

Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, 

Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt 

der Käufer. 

(3) Sofern nicht anderweitig vereinbart, ist der Kaufpreis fäl-

lig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungs-

stellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind 

jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbezie-

hung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teil-

weise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entspre-

chenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auf-

tragsbestätigung. Ist zu Gunsten des Käufers ein Skonto-

ziehungsrecht vereinbart, darf es in jedem Falle nur dann 

ausgeübt werden, wenn alle im Zeitpunkt der Skontozie-

hung fälligen Rechnungen gleichzeitig mit ausgeglichen 

werden. Für die Einhaltung einer vereinbarten Skontofrist 

kommt es auf den Eingang / die Gutschrift der Zahlbeträge 

bei uns an. Bei der Auszahlung ausgebrachte Vorbehalte 

oder sonstige Bedingungen hindern das Recht zur Skonto-

ziehung. 

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer 

in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum je-

weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz gem. § 288 

Abs. 2 BGB zu verzinsen. Gegenüber Kaufleuten bleibt un-

ser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§§ 

352, 353 HGB) unberührt. Weitergehende Ansprüche we-

gen Verzuges des Käufers bleiben ebenso unberührt. 

(5) Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn unser 

Vertragspartner nicht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt 

der Rechnung in Textform widerspricht. Wir werden unse-

ren Vertragspartner mit jeder Rechnung hierauf hinweisen. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, schriftliche 

Kreditauskunft einer Bank oder Auskunftei, aus der sich die 

Kreditunwürdigkeit des Käufers oder eine erhebliche Ver-

schlechterung seiner Vermögensverhältnisse ergibt, oder 

ein von uns entgegengenommener Scheck oder Wechsel 

unseres Vertragspartners wird nicht eingelöst bzw. geht zu 

Protest.), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 

so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leis-

tungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung 

– zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB), können 

Vorkasse verlangen und vereinbarte oder gewährte Zah-

lungsziele widerrufen oder eine sofortige Zahlung verlan-

gen. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sa-

chen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort 

erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlich-

keit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

(7) Erhöhen sich bei Aufträgen, die später als vier Monate 

nach Vertragsabschluss zu erfüllen sind oder aus von un-

serem Vertragspartner zu vertretenden Gründen erst später 

als vier Monate nach Vertragsschluss erfüllt werden kön-

nen, unsere Einkaufspreise und / oder der für uns gültige 

Lohn- oder Gehaltstarifvertrag zwischen Vertragsabschluss 

und Ausführung des Auftrages, sind wir berechtigt, einen 

dem prozentualen Anteil des betroffenen Einkaufspreises 

und / oder der betroffenen Lohnkosten am vereinbarten 

Preis verhältnismäßig entsprechend erhöhten Preis zu ver-

langen. Bei Dauerschuldverhältnissen haben wir diese 

Rechte auch dann, wenn zwischen Vertragsabschluss und 

Erfüllung eine kürzere als die viermonatige Frist liegt.  

(8) Im Fall von Neuentwicklungen kann der Übergang vom 

Muster- auf den Serienpreis nur mit unserer ausdrücklichen 

Zustimmung erfolgen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind 

alle mit dem entsprechenden Artikel zusammenhängenden 

Werkzeugkosten zur Zahlung fällig.  

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwär-

tigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 

einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderun-

gen) behalten wir uns das Eigentum an der verkauften Ware 

vor. Die Ware hat unser Vertragspartner als in unserem Ei-

gentum stehend deutlich zu kennzeichnen. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren („Vor-

behaltsware“) dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesi-

cherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 

Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unver-

züglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit 

Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die Vorbehaltsware 

erfolgt oder bevorsteht. Der Käufer ist verpflichtet, die Vor-

behaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere sie auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlschä-

den ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbeson-

dere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir be-

rechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigen-

tumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabever-

langen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rück-

tritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus 

zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 

Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte 

nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos 

eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 

eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vor-

schriften entbehrlich ist.  

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, 

die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 



 

 

und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend 

die nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Ver-

arbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren 

entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 

als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-

schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-

tumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Ver-

hältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 

oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entste-

hende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentums-

vorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeug-

nisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 

Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwai-

gen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur 

Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in 

Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in An-

sehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben 

uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 

einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-

tungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 

Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt 

nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend 

machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 

dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und de-

ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 

und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außer-

dem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des 

Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der 

unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.  

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten un-

sere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlan-

gen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

(e) Sollte unser Eigentumsvorbehalt bei Lieferungen ins 

Ausland oder aus sonstigen Gründen seine Gültigkeit ver-

lieren oder sollten wir aus Gründen irgendwelcher Art das 

Eigentum an der Eigentumsvorbehaltsware verlieren, ist der 

Käufer verpflichtet, uns unverzüglich eine andere Sicherung 

an der Eigentumsvorbehaltsware oder eine sonstige Sicher-

heit für unsere Forderungen zu gewähren, die nach dem für 

den Sitz des Bestellers geltenden Recht wirksam ist und 

dem Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst 

nahe kommt. 

 

§ 9 Warenbeschaffenheit, Mehr- und Minderleistungen 

(1) Unsere Angaben zum Leistungsgegenstand und zum 

Verwendungszweck, zu Maßen, Gewichten, Härte, Ge-

brauchswert oder zu sonstigen Eigenschaften, seien sie in 

Katalogen, Prospekten, Preislisten, Beschreibungen, Zeich-

nungen oder anderen Unterlagen enthalten, stellen lediglich 

branchenübliche Annäherungswerte dar. Sie dienen der 

bloßen Beschreibung unserer Produkte und enthalten keine 

Garantie oder Eigenschaftszusicherung. 

(2) Im Falle technisch bedingter Notwendigkeit behalten wir 

uns vor, die bestellte Ware mit Abweichungen in Beschaf-

fenheit, Abmessungen und sonstigen Eigenschaften zu lie-

fern, sofern uns eine Abweichungsgenehmigung vorliegt. 

Insoweit stehen dem Käufer jedoch keine Mängelansprüche 

zu, wenn und soweit die Änderungen zu keinen erheblichen 

Beeinträchtigungen der Verwendbarkeit der Produkte für 

den Käufer ihn führen. 

(3) Lieferungen bis 10 % unter oder über der bestellten 

Menge behalten wir uns vor, soweit die gelieferten Gegen-

stände hierdurch in ihrer Verwendungsfähigkeit nicht erheb-

lich beeinträchtigt werden. 

(4) Eine Produktionsverlagerung an einen anderen unserer 

Produktionsstandorte behalten wir uns vor, ohne dass in 

diesem Fall eine erneute Erstbemusterung und / oder Frei-

gabe durch den Käufer stattzufinden hätte. Solche Produk-

tionsverlagerungen werden wir dem Käufer zuvor anzeigen, 

wobei wir es uns im Einzelfall bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes (z. B. Produktionsverlagerung zur Aufrechterhal-

tung der Lieferfähigkeit) vorbehalten, die Produktionsverla-

gerung erst nachträglich anzuzeigen. 

 

§ 10 Mängelansprüche des Käufers 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmän-

geln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie un-

sachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanlei-

tung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-

gend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endliefe-

rung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress 

gem. §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über 

die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 

Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen 

Vertrages sind oder von uns öffentlich bekannt gemacht 

wurden.  

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist 

nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Man-

gel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für 

öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Drit-

ter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine 

Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass 

er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 

(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 

Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 

Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 

schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensicht-

liche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung 

und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel inner-

halb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzei-

gen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersu-

chung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 

nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß an-

gezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften aus-

geschlossen, es sei denn, wir hätten arglistig gehandelt. 

(5) Zur Untersuchung und Feststellung von Ansprüchen des 

Käufers wegen Mängeln der Sache hat unser Vertrags-

partner uns auf Verlangen eine ausreichende Menge von 

nach seiner Ansicht fehlerhaften Teilen für Prüfungen durch 

uns oder Dritte zeitnah zur Verfügung zu stellen, wobei wir 

die Kosten der Versendung tragen. 

(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 

wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Man-

gels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-

freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 

verweigern, bleibt unberührt. 

(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung da-

von abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen 



 

 

Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen 

im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kauf-

preises zurückzubehalten. 

(8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 

die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 

Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangel-

hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzu-

geben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 

mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 

ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforder-

lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-

beits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukos-

ten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. An-

dernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtig-

ten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 

(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlan-

gen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den 

Käufer nicht erkennbar. 

(10) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebs-

sicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, 

hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 

und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Auf-

wendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvor-

nahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 

benachrichtigen. Dieses Selbstvornahmerecht besteht 

nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nach-

erfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(11) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine 

für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemes-

sene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufver-

trag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 

unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

Ist nur ein Teil der von uns gelieferten Waren mangelhaft, 

beschränkt sich das Recht des Verkäufers vom Kaufvertrag 

zurückzutreten, Schadensersatz zu verlangen oder den 

Kaufpreis zu mindern, auf den mangelhaften Teil der Liefe-

rung, es sei denn, dass diese Beschränkung unmöglich o-

der für den Käufer unzumutbar ist. 

(12) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Er-

satz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Män-

geln nur nach Maßgabe von § 11 und sind im Übrigen aus-

geschlossen. 

 

§ 11 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfol-

genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 

einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrläs-

sigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungs-

maßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt 

in eigenen Angelegenheiten) nur 

(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit,  

(b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung ei-

ner wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-

haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 

diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens be-

grenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkun-

gen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zuguns-

ten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzli-

chen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, so-

weit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben 

und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungs-

gesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 

besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, 

wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 

649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die ge-

setzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 12 Produzentenhaftung 

(1) Der Käufer stellt uns von allen Schadensersatzansprü-

chen frei, die Dritte aufgrund der Vorschriften über uner-

laubte Handlungen, über Produkthaftung oder kraft sonsti-

ger Vorschrift wegen Fehlern oder Mängeln an den von uns 

bzw. vom Käufer hergestellten oder gelieferten Waren ge-

gen uns geltend machen, soweit solche Ansprüche auch 

gegen den Käufer begründet wären oder lediglich wegen in-

zwischen eingetretener Verjährung nicht mehr gegen ihn 

durchsetzbar sind. Unter diesen Voraussetzungen hat der 

Käufer uns auch von den Kosten der Rechtsstreitigkeiten 

freizustellen, die wegen solcher Ansprüche gegen uns an-

gestrengt werden. 

(2) Sofern die geltend gemachten Ansprüche auch uns ge-

genüber begründet oder lediglich wegen inzwischen einge-

tretener Verjährung nicht mehr durchsetzbar sind, besteht 

ein anteiliger Freistellungsanspruch von uns gegen den 

Käufer, dessen Umfang und Höhe sich nach § 254 BGB 

richten. 

(3) Unsere Verpflichtungen gem. § 10 und § 11 oder aus 

zwingendem gesetzlichem Recht bleiben von den vorste-

henden Bestimmungen gem. Abs. 1 und Abs. 2 unberührt. 

In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-

vorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbrau-

cher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 

 

§ 13 Erklärungen über Wahl der Rechte nach Fristset-

zung zur Nacherfüllung 

In allen Fällen, in denen der Käufer uns wegen nicht oder 

nicht ordnungsgemäß erfolgter Lieferung eine Frist zur 

Nacherfüllung gesetzt hat und diese Frist verstrichen ist, 

sind wir berechtigt, vom Käufer zu verlangen, dass er sich 

innerhalb angemessener Frist dazu erklärt, ob er trotz Frist-

ablaufs weiterhin den Anspruch auf Erfüllung / Nacherfül-

lung geltend macht oder zu den anderen, ihm wahlweise 

gegebenen Rechten übergeht. Erklärt sich der Käufer nicht 

innerhalb der ihm gesetzten, angemessenen Frist, ist der 

Anspruch auf Erfüllung oder Nacherfüllung ausgeschlos-

sen. Teilt der Käufer innerhalb der gesetzten, angemesse-

nen Frist mit, dass er weiterhin Erfüllung oder Nacherfüllung 

verlange, bleibt es ihm unbenommen, hierzu erneut eine 

Frist zu setzen und im Falle ihres fruchtlosen Verstreichens 

von seinen anderweitigen Rechten Gebrauch zu machen. 

 



 

 

§ 14 Stornierung von Aufträgen, Rücknahme von Ware 

und Schadensersatz statt der Leistung 

Erklären wir uns auf Wunsch des Käufers mit der Stornie-

rung eines erteilten Auftrages einverstanden oder nehmen 

wir von uns gelieferte Ware aus nicht von uns zu vertreten-

den Gründen unter Freistellung des Verkäufers von seiner 

Pflicht zur Abnahme und Zahlung zurück oder steht uns ein 

Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zu, können 

wir 20 % des Vertragspreisanteiles, der dem betroffenen 

Teil des Liefergegenstandes entspricht, ohne Nachweis als 

Entschädigung verlangen. Unser Recht, einen tatsächlich 

entstandenen, höheren Schaden geltend zu machen, bleibt 

unberührt. 

 

§ 15 Eigentum an Unterlagen, Geheimhaltung und Ver-

tragsstrafe 

(1) Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Muster und 

Modelle bleiben unser Eigentum. Dem Käufer ist es nicht 

erlaubt, solche Gegenstände oder die in Ihnen verkörperten 

Informationen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Ge-

nehmigung Dritten – unabhängig von der jeweiligen Form 

(verkörpert oder nicht verkörpert) – zugänglich zu machen. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, alle ihm aus der Zusammen-

arbeit mit uns bekannt gewordenen und nicht offenkundigen 

kaufmännischen oder technischen Einzelheiten wie eigene 

Geschäftsgeheimnisse zu behandeln und Dritten gegen-

über absolutes Stillschweigen hierüber zu bewahren, falls 

und soweit wir einer entsprechenden Offenlegung nicht 

schriftlich zugestimmt haben. 

(3) Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen 

die vorgenannten Verpflichtungen ist der Käufer uns gegen-

über für jeden Einzelfall und unter konkreter Bewertung des 

jeweiligen Verstoßes zur Zahlung einer angemessenen 

Vertragsstrafe  verpflichtet. Dem Käufer wird das Recht ein-

geräumt, die Angemessenheit der von uns danach festge-

setzten Vertragsstrafe gerichtlich überprüfen zu lassen. Un-

ser Recht, Ersatz eines tatsächlich entstandenen, über die 

Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens zu verlangen, 

bleibt unberührt. 

(4) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht, sofern 

und soweit der Käufer zur entsprechenden Zugänglichma-

chung oder Offenlegung durch Anordnung eines zuständi-

gen Gerichts oder einer Behörde oder sonstigen Einrich-

tung oder gesetzlich oder aufgrund der Regelwerke einer 

Börse verpflichtet ist, wobei der Käufer alle vernünftigen 

Schritte unternehmen muss, um die Offenlegung im größt-

möglichen Umfang zu verhindern oder zu beschränken. 

 

§ 16 Werkzeuge, Formen und Einrichtungen 

(1) Werden zur Herstellung der Waren vereinbarungsge-

mäß Werkzeuge, Formen oder Einrichtungen von uns her-

gestellt oder beschafft, gehen diese nur bei entsprechender 

Vereinbarung in das Eigentum des Käufers über.  

(2) Sofern nicht anderweitig vereinbart, erwirbt der Käufer 

durch die Vergütung von Werkzeugen, Formen oder Ein-

richtungen keinen Anspruch auf die Werkzeuge, vielmehr 

bleiben die Werkzeuge unser Eigentum und in unserem Be-

sitz. Wir verpflichten uns, die Werkzeuge, Formen und Ein-

richtungen ein Jahr nach dem Ende der Serienproduktion 

für den Käufer aufzubewahren. Teilt der Käufer vor Ablauf 

dieser Frist mit, dass innerhalb eines weiteren Jahres Be-

stellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbe-

wahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und 

bei ausbleibenden Nachbestellungen können wir frei über 

die Werkzeuge, Formen und Einrichtungen verfügen.  

(3) Sollen Werkzeuge, Formen oder Einrichtungen verein-

barungsgemäß in das Eigentum des Käufers übergehen, 

gilt folgendes: 

Das Auslaufen einer Serie hat unser Vertragspartner uns 

anzuzeigen. Erfolgen über einen Zeitraum von mindestens 

drei Monaten hinweg keine Abrufe unseres Vertragspart-

ners, gehen wir davon aus, dass die entsprechende Serie 

ausgelaufen ist. In diesem Fall bestehen folgende Möglich-

keiten:  

(a) Unser Vertragspartner erteilt den Auftrag zur Produktion 

und Lieferung eines Allzeitbedarfes zum Serienpreis, an-

schließend erteilt unser Vertragspartner uns die Verschrot-

tungsfreigabe für das Werkzeug, die Form oder Einrichtung 

oder nimmt sie zurück, wobei der Transport letzteren falls 

zu Lasten unseres Vertragspartners geht. 

(b) Unser Vertragspartner einigt sich mit uns auf eine Halte-

dauer für das Werkzeug. Innerhalb dieses Zeitraums kön-

nen Abrufe dann mit angemessener Frist erfolgen, die Lie-

ferung erfolgt zu einem zu vereinbarenden Teilepreis. Un-

ser Vertragspartner übernimmt die Lagerkosten.  

(c) Meldet unser Vertragspartner sich nicht, übersenden wir 

ihm entweder das Werkzeug, die Form oder Einrichtung o-

der wir veranlassen die Verschrottung, wobei die Kosten für 

die jeweilige Maßnahme zu Lasten unseres Vertragspart-

ners gehen. 

(4) Sowohl für Werkzeuge, Formen oder Einrichtungen, die 

in unserem Eigentum verbleiben, als auch für solche, die in 

das Eigentum des Käufers übergehen, gilt folgendes: 

(a) Änderungswünsche des Käufers und dadurch erforder-

liche Änderungen von Werkzeugen, Formen oder Einrich-

tungen werden gesondert berechnet, die entsprechenden 

Zusatzkosten sind durch den Käufer sofort zu zahlen. 

(b) Zeigen sich Verschleißerscheinungen von Werkzeugen, 

Formen oder Einrichtungen, die nicht auf mangelhafte Her-

stellung zurückgehen, und ist hierdurch die notwendige 

Qualität der Teile nicht mehr nachhaltig gewährleistet, wer-

den wir dem Käufer dies anzeigen, um die Bewilligung für 

die Neubeschaffung des Werkzeuges auf Kosten des Käu-

fers zu erwirken. Erteilt der Käufer uns hierzu nicht die Frei-

gabe, sind wir in Bezug auf die durch die Verschleißerschei-

nungen bedingten Abweichungen der produzierten Teile 

von Mängelansprüchen frei. Außerdem erlischt unsere Ver-

pflichtung zur Lieferung nach Ablauf von vier Wochen nach 

unserer Verschleißanzeige. 

 

§ 17 Schutzrechte 

(1) Ist die Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen 

Angaben des Käufers herzustellen, steht der Käufer dafür 

ein, dass hierdurch keine Rechte Dritter, insbesondere Pa-

tente, Gebrauchsmuster, sonstige Schutz- und Urheber-

rechte verletzt werden und stellt und uns von solchen An-

sprüchen Dritter, die sich aus einer etwaigen Verletzung sol-

cher Rechte ergeben, frei. Darüber hinaus erstattet uns der 

Käufer alle Kosten, die uns dadurch entstehen, dass Dritte 

gegen uns aus einer solchen Verletzung Rechte geltend 

machen und wir uns hiergegen verteidigen.  

(2) Sollten im Zuge unserer Entwicklungsarbeiten Ergeb-

nisse, Lösungen oder Techniken entstehen, die in irgendei-

ner Weise schutzrechtsfähig sind, so sind allein wir Inhaber 

der hieraus resultierenden Eigentums-, Urheber- und 



 

 

Nutzungsrechte und es bleibt uns vorbehalten, die entspre-

chenden Schutzrechtsanmeldungen im eigenen Namen 

und auf unseren Namen zu tätigen.  

 

§ 18 Abtretungen 

Wir sind berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Käufer an 

Dritte abzutreten. Zur Abtretung gegen uns gerichteter An-

sprüche ist der Käufer nur mit unserer schriftlichen Einwilli-

gung berechtigt.  

 

§ 19 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die all-

gemeine Verjährungsfrist für Ansprüche des Käufers aus 

Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 

Abnahme. Vorstehendes gilt entsprechend für Ansprüche 

des Käufers wegen Verzuges, insbesondere gem. § 4. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk 

oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-

dungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und des-

sen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die 

Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre 

ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben 

auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung 

(insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 

gelten auch für vertragliche und außervertragliche Scha-

densersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel 

der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regel-

mäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde 

im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Scha-

densersatzansprüche des Käufers gem. § 11 Abs. 2 Satz 1 

und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz ver-

jähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjäh-

rungsfristen. 

 

§ 20 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns 

und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbe-

sondere des UN-Kaufrechts. 

(2) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-

buchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher 

– auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 

Streitigkeiten Wuppertal. Entsprechendes gilt, wenn der 

Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Wir sind 

jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungs-

ort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer 

vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Ge-

richtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 

Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständig-

keiten, bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt. 
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